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Zwischen den Gipfeln von Cardiff und Köln ist die Erweiterung der Europäischen
Union ein gutes Stück vorangekommen: Nach zwanzigmonatigem Vorlauf konnte
der Europäische Rat auf seinem Sondertreffen in Berlin am 24. und 25. März 1999
die Agenda 2000 und damit den Finanzrahmen für den Beitritts- und Verhandlungs-
prozeß unter Dach und Fach bringen. Seit dem 10. November 1998 verhandelt die
EU auch auf Ministerebene mit den sechs Ländern der sogenannten ersten Welle
über ihre Aufnahme in die EU und intensivierte parallel Vorgespräche mit den fünf
„pre-ins". Die Kommission signalisierte bereits, daß Malta, Lettland und Litauen,
gegebenenfalls auch die Slowakei, gute Aussichten haben, Ende des Jahres in die
erste Welle einbezogen zu werden. Damit dürfte die EU unmittelbar nach der
Jahrtausendwende mit zehn Ländern Beitrittsverhandlungen führen. Während das
von der Kommission in der Agenda 2000 entwickelte und in Luxemburg im
Dezember 1997 verabschiedete Instrumentarium zur Heranführung der Kandidaten
für die Anlaufphase ausreichte, wird die zunehmende Differenzierung unter den
Bewerberländern die politisch gewünschte Inklusivität eines kriterien-gesteuerten
Erweiterungsprozesses arg strapazieren.1 Der positiven Bilanz des Beitrittspro-
zesses stehen skeptische Einschätzungen der EU-Erweiterungsfähigkeit gegenüber.
Die durchschnittliche Qualität der Berliner Beschlüsse gilt Kritikern als Beispiel
dafür, daß die EU ihre Hausaufgaben nicht mit Bravour sondern nur gerade soweit
erledigt hat, um eine Krise des Integrationsprozesses abzuwenden.2 Die politische
Einigung - wenn auch auf Kosten der Tiefe und des Tempos der EU-Reformen -
wird demgegenüber vor allem von den Regierungen der Mitgliedstaaten als Wert
an sich deklariert3, zumal bis in die lange Verhandlungsnacht in Berlin mit einem
Scheitern des Gipfels gedroht worden war. Nach der Erleichterung über den Kom-
promiß beherrschten defensive Argumentationen die Szene. Sie lassen nicht erwar-
ten, daß sich mit dem Agenda 2000-Paket eine vergleichbare politische Dynamik
verbinden wird wie mit den ausgabenfreudigen Delors I und II Paketen. Darüber
hinaus sind die längerfristigen Implikationen des Kosovo-Krieges und der
anschließenden Pläne für eine Stabilisierung Südosteuropas für den Erweite-
rungsprozeß noch nicht abzusehen. Zunächst haben diese Entwicklungen den
strategischen und sicherheitspolitischen Motiven der Erweiterungspolitik wieder
mehr Gehör verschafft.
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Agenda 2000: „ Operation impossible " ?

Bei der Agenda 2000 ging es darum, bis März 1999 eine Einigung über drei mit-
einander verzahnte Aufgaben zu erreichen4: Die finanzielle Vorausschau für die
nächsten sieben Jahre (2000-2006) unter Berücksichtigung der Anforderungen
einer EU der 21 Mitglieder festzulegen, die Reform und Finanzausstattung der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und Strukturpolitik der EU-15 zu vereinbaren,
die ca. 80% des EU-Budgets aufbrauchen sowie die Mittel für die Vorbeitrittshilfe
und erweiterungsbezogene Ausgaben in den Haushalt einzustellen. Diesbezügliche
Beschlüsse sollten - so deklarierte es der Europäische Rat in Cardiff - als Paket
verabschiedet werden, so daß die Mitgliedstaaten ihre Zustimmung zu allen Teilen
des Beschlusses von Detailregelungen abhängig machen konnten. Bereits auf dem
Gipfel in Wien war zu erkennen gewesen, daß nahezu alle Konfliktpunkte auf der
Ebene der Staats- und Regierungschefs und damit einstimmig zu entscheiden sein
würden, und diese sich in Berlin in die Niederungen der Milchquoten und NUTS
begeben müßten. Den dramaturgischen Hintergrund des Berliner Sondergipfels bil-
deten der Beginn des NATO-Kampfeinsatzes in Jugoslawien und die Erklärung zur
Ernennung des neuen Präsidenten der Europäischen Kommission.5 Die so demon-
strierte Handlungsfähigkeit wirkte jedoch nicht als Katalysator, um mit einem
Befreiungsschlag den „Teufelskreis der Agrarplanung"6 zu durchbrechen und die
strukturelle Schieflage des EU-Haushaltes zu beseitigen.

Die Verhandlungskonstellation war schwierig und galt vielerorts als „Operation
impossible"7: Die deutsche Präsidentschaft mußte weit auseinander liegende
Interessen und Positionen der Mitgliedstaaten zu einem Kompromiß über das
Zahlenwerk und die substantiellen Reformen zusammenführen.8 Obwohl die Kom-
mission bereits am 17. Juli 1997 das Strategiepapier Agenda 2000 vorgelegt und im
März 1998 in 21 Legislativvorschlägen präzisiert und Reformoptionen für den EU-
Haushalt aufgezeigt hatte, waren unter britischer und österreichischer Präsident-
schaft keine klaren Konturen für das Kompromißpaket erarbeitet worden.9 Der von
der Kommission vorgegebene Rahmen kombinierte die Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit der EU durch Reformen der beiden ausgabenträchtigsten
Politikbereiche mit Ausgabenzuwächsen für die strukturpolitischen Maßnahmen
sowie interne Politiken. In dieser Zielrichtung wurde die Kommission vom
Europäischen Parlament unterstützt. Der Maßgabe des Wiener Gipfels, ein gerech-
tes, ausgewogenes und annehmbares Ergebnis auf der Grundlage von Solidarität
und strenger Haushaltsdisziplin zustande zu bringen, standen sich verschärfende
Konflikte zwischen Nord und Süd, Traditionalisten in der GAP und Deregulierern
bzw. Reformern gegenüber.10 Während die Kohäsionsländer die Sicherung der
Solidarität ins Feld führten, propagierten die Nettozahler, in erster Linie die
Niederlande und Deutschland, nachdrücklich das Gebot der fairen Lastenteilung.
Die Berliner Beschlüsse spiegeln diese Prinzipien und Interessenlagen der 15
wider: Die Formel von der „realen Stabilisierung der Ausgaben"11 erlaubte den
Kompromiß zwischen den Nettozahlern und ihren ursprünglich weitergehenden
Spar- und Entlastungszielen und der Mehrzahl der Mitgliedstaaten, die zumindest
für eine deutlich geringere Ausschöpfung einer Eigenmittelobergrenze von 1,27%
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des EU-weiten Buttosozialproduktes (BSP) eintraten. Insbesondere Spanien hatte
eine solche Begrenzung lange Zeit abgelehnt, da die Auswirkungen der
Erweiterung unabsehbar seien.

Das Budget 2000-2006 legt trotz der anstehenden Erweiterung und der
Aufgabenzuwächse der EU (z.B. Beschäftigungspolitik und Außenpolitik) die
Konstanz realer Ausgaben auf dem Niveau von 1999 zugrunde.12 Das
Haushaltsvolumen für die EU-15 liegt mit 688,5 Mrd. Euro um rund 60 Mrd. unter
dem Kommissionsvorschlag. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der
Gesamtausgaben beträgt zwischen 2000 und 2006 für die EU-21 nur ca. 2,4%. Für
die Erweiterung werden an Zahlungen 45 Mrd. Euro (58 Mrd. Euro
Verpflichtungen) vorgesehen, die Vorbeitrittshilfe schlägt mit 22 Mrd. Euro zu
Buche. Bei einer Obergrenze für Ausgaben in Höhe von 1,27% des BSP wird im
Jahre 2006 ein Spielraum für unvorhergesehene Ausgaben von ca. 0,14% gegenü-
ber den von der Kommission angesetzten 0,03% erwartet. Die Einsparungen betref-
fen vor allem die Strukturpolitik, die um 27 Mrd. Euro geringer ausfällt und die
Agrarausgaben, die im Durchschnitt auf jährlich 40,5 Mrd. Euro begrenzt werden.
Insgesamt hat die EU den Trend zur massiven Aufstockung des EU-Budgets gebro-
chen. Nachdem die Kommission im Oktober 1998 in ihrem Eigenmittelbericht
Budgetungleichgewichte bei der Finanzierung der EU eingeräumt hatte, wurde
auch die Reform des Finanzierungsmechanismus in die Verhandlungen einbezogen.

Die Kommission hatte lange gezögert, sich in der Debatte über die
Nettozahlungen zu engagieren, da sie das Konzept der Nettobeiträge per se anzwei-
felte und zudem ein Nullsummenspiel bei der Aushandlung des Verteilungskompro-
misses unter den Mitgliedstaaten verhindern wollte. Sie entwickelte drei
Reformoptionen: Die Vereinfachung des gegenwärtigen Systems durch Auslaufen-
lassen des britischen Rabattes und eine Vergrößerung des BSP-Anteils an den
Einnahmen, die Teilerstattung (25%) der Direktbeihilfen im Rahmen der GAP
durch nationale Haushalte sowie die Einführung eines Kappungsmodelles, das als
allgemeiner Ausgleichsmechanismus auch die Sonderstellung Großbritanniens
beenden könnte. Am Finanzierungssystem der EU nahmen die Staats- und
Regierungschefs nur kleinere Korrekturen vor, die sich zu einer bescheidenen Ent-
lastung der Nettozahler addieren und dafür Frankreich, Italien und Großbritannien
in ähnlichem Maße heranziehen.13 So werden Beiträge, die über einen Anteil an der
Mehrwertsteuer abgeführt werden (gegenwärtig 35,4% der Einnahmen) zugunsten
eines höheren Anteiles von Beiträgen gemessen am BSP (gegenwärtig 48,8%)
reduziert. Der maximale Abrufsatz für die Mehrwertsteuer wird in den Jahren 2002
und 2004 von heute 1% auf 0,5% halbiert. Damit wird das Prinzip der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit stärker berücksichtigt. Die traditionellen Eigenmittel
(Zölle, Agrarabschöpfungen) werden zwar beibehalten (ca. 16% der Einnahmen),
jedoch erhalten die Mitgliedstaaten ab 2001 eine höhere Pauschale für Erhebungs-
kosten in Höhe von 25% statt 10%. Insgesamt wird der EU-Haushalt noch stärker
als zuvor über Beiträge der Mitgliedstaaten und weniger über autonome Mittel der
EU finanziert. Die Kommission erhielt erneut den Auftrag, Vorschläge für eine neue
Eigenmittelquelle vorzulegen. Der seit 1984 dem Vereinigten Königreich gewährte
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Rabatt in Höhe von derzeit 3-4 Mrd. Euro pro Jahr bleibt nahezu unangetastet.
Politisch gravierend ist, daß sich der Nachlaß auch auf Erweiterungsausgaben
erstreckt und lediglich die Vorbereitungshilfe und die sogenannten „windfall"-
Gewinne, die im Zuge des revidierten Eigenmittelbeschlusses anfallen werden,
nicht einzurechnen sind. Die Nettozahler werden dadurch entlastet, daß sie künftig
nur noch 25% ihres „eigentlichen" Anteiles an der Finanzierung des britischen
Rabattes leisten müssen. Die Regierung Blair hatte, auch unter Hinweis auf die
Gefahren einer Euro-feindlichen Stimmung im Lande, die Abschaffung des
Rabattes als Verhandlungsoption tabuisiert und damit den Weg für eine systemati-
sche Reform und Vereinfachung des Finanzsystems versperrt. Eine nachhaltige
Entlastung des EU-Budgets hätte die Kofinanzierung der als direkte Einkommens-
unterstützung an die Bauern gezahlten Hilfen gebracht. Frankreich lehnte dies ab,
auch andere Länder wie Belgien und Irland waren reserviert, da sie es mit einer
Abkehr von gemeinschaftlich finanzierten Regelwerken und dem Schritt zur Re-
Nationalisierung der GAP gleichsetzten. Frankreich hob diese Frage in die
Kategorie des vitalen nationalen Interesses und verbaute damit einen unter budge-
tären Gesichtspunkten aussichtsreichen Reformpfad.

Die Reform der GAP bildete damit den „Kern des Streits" zwischen der deut-
schen Präsidentschaft und Frankreich.14 Sie sollte nach den Vorschlägen der
Kommission durch eine Kombination von Kürzungen der Marktstützungspreise ab
dem Jahr 2000 für Milch (15% ab 2000), Getreide (20% in 2000) und Rindfleisch
(30% ab 2000) und kompensatorischen Direktzahlungen an die Bauern vorange-
trieben werden.15 Die soziale Abfederung der Einkommenseinbußen hätte zunächst
eine jährliche Mehrbelastung von ca. 4,5 Mrd. Euro verursacht, jedoch eine stärke-
re Orientierung an den Marktpreisen bedeutet. Durch die vor allem von Frankreich
befürwortete zeitliche Streckung der Reformen und die Abschwächung der Reform-
intensität, also der Höhe der Preisreduktionen (Milch Senkung um 15% ab 2005
jedoch Erhöhung und Beibehaltung der Milchquoten bis 2006; Getreide ab 2000/01
Senkung um insgesamt 15%; Rindfleisch ab 2000 um insgesamt 20%) erscheinen
kurzfristig weniger Ausgaben als im Ansatz der Kommission. Vorschläge, die
Einkommensbeihilfen degressiv zu veranschlagen, waren nicht konsensfähig. Die
Direktzahlungen werden weiterhin an die Produktion gebunden, so daß Anreize zur
Überschußproduktion bestehen bleiben. Positiv zu verbuchen sind die Begrenzung
der Agrarausgaben auf 40,5 Mrd. Euro jährlich sowie die 13 Mrd. Euro für die länd-
liche Entwicklung. Die Agrarminister hatten sich noch am 11. März 1999 auf
Kosten der Konsumenten und der Finanzminister auf ein um ca. 0,9 Mrd. Euro
höheres Niveau verständigt, hätten dafür jedoch kräftigere Preisreduktionen in
Kauf genommen.16 Für den Ratsvorsitz erklärten daraufhin die Minister Joschka
Fischer und Karl-Heinz Funke, es handele sich um die wichtigste Reform in der
Geschichte der GAP.17 Angesichts der unbestreitbaren Defizite der Berliner GAP-
Vereinbarungen äußerte Staatsminister Günter Verheugen seitens der deutschen
Präsidentschaft vor dem Europäischen Parlament, daß der Kompromiß das aus-
drücke, was mit allen 15 zu erreichen gewesen sei.18
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In der Struktur- und Kohäsionspolitik waren die Ziele Konzentration der Mittel,
Vereinfachung der Verwaltung und wirksamer Mitteleinsatz rasch konsensfähig.19

Die Strukturmittel werden von bisher sechs auf drei Zielregionen konzentriert, und
die Zahl der Gemeinschaftsinitiativen von bisher 13 auf drei reduziert.20 Prioritäres
Förderziel bleiben die Ziel-1-Regionen, also Regionen, die unter der Wohlstands-
schwelle von 75% des EU-Durchschnittes liegen. Auf sie entfallen nunmehr 70%
der gesamten Mittel (unter das neue Ziel 2: 11,5%, das neue Ziel 3: 12,3%).
Ehemalige Ziel-1- und Ziel-2/5b-Gebiete erhalten bis Ende 2005 großzügige Über-
gangshilfen. Die sogenannte förderfähige Bevölkerung in der EU soll von bisher
51% auf 42% heruntergeschraubt werden, hingegen bleibt die gegenwärtige
Förderintensität pro Kopf erhalten. Das wird möglich durch sogenannte Ad-hoc-
Lösungen für Problemgebiete, deren besondere Situation durch die Bereitstellung
von Sondermitteln anerkannt wurde sowie durch eine ausreichend hohe Ausstattung
des Kohäsionsfonds. Die von Kommission und Parlament sowie von Spanien,
Portugal, Griechenland und Irland geforderten Ausgabenzuwächse konnten nicht in
vollem Umfang durchgesetzt werden. Mit 213.010 Mio. Euro fällt das Volumen
deutlich niedriger aus (Kommissionsansatz: 239.400 Mio. Euro). Deutschland und
Frankreich hatten noch drastischere Kürzungen auf 190 bis 200 Mrd. Euro gefor-
dert. Besonders kraß schienen die Gegensätze bezüglich der Fortsetzung des
Kohäsionsfonds, aus dem Infrastrukturprojekte in den vier Kohäsionsländer geför-
dert werden. Nach Auffassung einiger Mitgliedstaaten, beispielsweise Deutschland
und Frankreich, war die Geschäftsgrundlage, nämlich das Aufschließen zur Gruppe
der Euro-Länder, nur noch für Griechenland gegeben, da es die Teilnahmekriterien
noch nicht erfüllt. Insbesondere Spanien beharrte darauf, daß entscheidend sei, ob
ein Land unter 90% des durchschnittlichen BSP in der Union liege. Mit 18 Mrd.
Euro fallen die Zuweisungen um 3 Mrd. geringer als von der Kommission vorge-
schlagen aus, eine Überprüfung der Berechtigung ist zur Mitte der Laufzeit, im
Jahre 2003 vorgesehen. Ein klares Defizit bleibt, daß die EU vorab keinen
Graduierungsmechanismus festgelegt hatte. Sie muß bei steigender Zahl potentiel-
ler Empfängerländer im Zuge der Erweiterung in der Lage sein, eine solche
Graduierung zu definieren und politisch durchzusetzen. Andernfalls werden die
aufzubringenden Mittel bei weitem die transnationale Solidaritätsbereitschaft der
Mitgliedstaaten und der Unionsbevölkerung zwischen Kalabrien, Lappland und der
Puszta übersteigen. Funktionale Begründungen für Finanztransfers müssen im
Vordergrund stehen.

Berlin nur Etappenziel

In vieler Hinsicht ist Berlin nur ein Punkt „im Neuorientierungsprozeß der
Europäischen Union"21 und hat eine Fülle von Reformthemen und Vorschlägen zur
Wiedervorlage und Neuauflage zurückgelassen. Interessanterweise zeigten sich die
Regierungen der Mitgliedstaaten unter nationalen Gesichtspunkten zufrieden mit
den Verhandlungsergebnissen, bezweifelten jedoch, daß die Reformschritte im
Lichte der Anforderungen der Währungsunion und der Erweiterung ausreichen
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werden.22 Insofern wurde vor allem der „Traditionalismus" der Entscheidungen und
die „Einigung auf Kosten der Reform" kritisiert.23 Die Gipfelbeschlüsse von Berlin
folgten den Regeln des zielgerichteten „muddling through", also einer Politik der
kleinen Reformschritte bei langsamer Gangart. Die Kommission hatte den Reform-
rahmen initiiert, innerhalb dessen sich die Beschlüsse von Berlin bewegen. Das
Europäische Parlament (EP) verabschiedete am 6. Mai 1999 mit großen Mehrheiten
die diesbezüglichen Verordnungen und die interinstitutionelle Vereinbarung über
die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens.24 Zwar birgt
die verabschiedete Agenda 2000 kaum Überraschungen, doch ist zu erkennen, daß
das Schnüren solcher Kompromißpakete immer schwieriger wird. Das signalisiert
etwa die „goodies list" der 13 „besonderen Situationen", die mehrere Funktionen
erfüllt, nämlich Budgetungleichgewichte auszugleichen (siehe Niederlande),
Systemfehler zu kompensieren oder Entscheidungen abzuschwächen (siehe
Lissabon25) sowie dem heimischen Publikum klare Verhandlungserfolge zu demon-
strieren (siehe Spanien). Von nachhaltiger Bedeutung und eher besorgniserregend
ist jedoch die starke Tendenz, die Ergebnisse nahezu ausschließlich unter nationa-
len Gesichtspunkten zu betrachten.26

Das Berliner Reformpaket und die Erweiterung

Auch die Beitrittsländer atmeten auf, als das Berliner Reformpaket inklusive der
Vorbeitrittshilfe und der für die neuen Mitglieder reservierten Mittel verabschiedet
war. Der polnische Chefunterhändler Jan Kulakowski bezeichnete den Erfolg der
Südeuropäer bei der Durchsetzung ihrer Interessen in der Kohäsionspolitik auch als
Erfolg für Polen. Erweiterungsbedingte Ausgaben und die Heranführungshilfe
waren weder im Rat noch im EP kontrovers. Die Mittel sind nicht übertragbar.
Allein für die strukturpolitischen Maßnahmen werden ca. 40,3 Mrd. Euro
(Verpflichtungen) zur Verfügung stehen, das sind pro Kopf der Neumitglieder im
Jahre 2002 61 Euro bzw. 195 Euro am Ende der Laufzeit.

Haushaltsmittel für neue Mitgliedstaaten bezogen auf das BSP der Empfängerstaaten

Milliarden Euro (Indexjahr: 2000) 2000 2001
Alle Rubriken (1 bis 4)

Heranführungshilfe
Beitrittskandidaten 3,174 3,174
Pro Einwohner (Euro) 30 30
in % des BSP 0,9% 0,8%

5 Staaten („pre-ins")
Pro Einwohner (Euro)
in % des BSP

2002

3,174
74

3,8%

2003

3,174
74

3,6%

2004

3,174
74

3,5%

2005

3,174
74

3,4%

2006

3,174
74

3,2%

Neue Mitgliedstaaten
6 Staaten („ins")
Pro Einwohner (Euro)
in % des BSP

6,575
104

2,1%

9,208
146

2,8%

11,838
187

3,4%

14,481
229

4,0%

17,112
271

4,6%

Quelle: Europäische Kommission

42 Jahrbuch der Europäischen Integration 1998/99



Erweiterung und Agenda 2000

Die Staats- und Regierungschefs deklarierten in Berlin, man sei „für eine erfolg-
reiche Gestaltung der bevorstehenden Erweiterung gerüstet"27. An der Erweite-
rungsfähigkeit der EU bestehen jedoch weiterhin Zweifel. Das liegt an den noch
ausstehenden institutionellen Reformen, aber auch daran, daß die EU-Erweiterung
nur zu den Bedingungen eines modifizierten Status quo angestrebt und das Projekt
auch in der Öffentlichkeit als Fortsetzung des Bekannten unter Hinzufügung neuer
Mitglieder dargestellt wird. Die Umfragen in den Mitgliedstaaten zeigen mit Blick
auf die Erweiterung ein großes Desinteresse und eher Skepsis als Unterstützung der
Bevölkerung, obwohl nur eine diffuse Vorstellung von Kosten und Nutzen exis-
tiert.28 Es ist unklar, woher die Erweiterung ihr innergemeinschaftliches Momen-
tum beziehen soll. Auch deshalb bleibt die Erweiterung eine veritable Führungsauf-
gabe vor allem für Deutschland. Die Erweiterung wird die Transferzahlungen der
EU auf Dauer auf einen hohen Sockel heben, um das gewaltige Wohlstandsgefälle
zu verringern. Unter diesen Bedingungen ist es kaum vorzustellen, daß das
bequeme Prinzip des allseitigen Nutzens durch große Rückflüsse nach dem
Gießkannenprinzip in gewohntem Umfang beibehalten werden kann. Zudem
berücksichtigt keine der Reformen konzeptionell die Anforderungen, die sich aus
der Erweiterung ergeben. Die konkreten Bedingungen, zu denen die Einbeziehung
der Neumitglieder in die Agrar- und Struktur-/Kohäsionspolitik der EU erfolgt,
wird im Rahmen der bilateralen Beitrittsverhandlungen festgelegt. Bezüglich der
kursierenden Vorschläge, etwa zur Absorptionsgrenze bei der Strukturpolitik oder
der Ausklammerung der Landwirtschaft in Mittel- und Osteuropa (MOE) von den
direkten Einkommenshilfen, gibt es noch keine Verhandlungsmandate. Das
Festhalten an der Interventionspolitik wird die Übertragung des geltenden GAP-
Systems auf die Milchbauern und Rinderzüchter in MOE eher erschweren. In ihren
Stellungnahmen bzw. Fortschrittsberichten beklagte die Europäische Kommission
häufig, daß die Preise für Agrarprodukte in den MOE-10 erheblich unter denen der
EU bzw. der OECD liegen und daß die wichtigsten marktpolitischen Instrumente
zur Regulierung des Agrarmarktes gemäß der GAP fehlten. Zwischen der Agenda
2000 und den konkreten Beitrittsverhandlungen gab es keine unmittelbare
Beziehung. Es ist innerhalb der EU bisher nicht gelungen, die Osterweiterung als
Reformhebel für die Modernisierung der EU zu nutzen. Sollte sich dieser Trend
fortsetzen, so ist mit ausgesprochen langen Verhandlungen und geringer
Konzessionsbereitschaft der Mitgliedstaaten zu rechnen. Das bedeutet auch, daß
nur ein geringer Teil der Anpassung und des Aufholprozesses der Kandidaten
innerhalb der EU erfolgen soll. Auch insofern ist das als Arbeitshypothese ange-
setzte Beitrittsdatum 2002 ausgesprochen optimistisch.

Erweiterung: Monitoring, Heranführungshilfe, Verhandlungen

Im Vergleich zu den Turbulenzen um die Agenda 2000 bewegte sich der
Erweiterungsprozeß in ruhigen Bahnen. Er umfaßt drei miteinander verbundene
Aufgabenfelder: die Beobachtung und Evaluation der Beitrittsvorbereitung in den
Bewerberländern, die Heranführungshilfe sowie die bilateralen Beitrittsver-
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handlungen und die multilateralen Ergänzungen. In der gegenwärtigen Etappe des
in Luxemburg verabredeten Beitritts- und Verhandlungsprozesses übernehmen die
Kommission und ihr Sonderstab Erweiterung eine zentrale Steuerungsfunktion,
während die Mitgliedstaaten vor allem in die Verhandlungen involviert sind und das
EP eine Beobachterrolle spielt. Im November 1998 präsentierte die Kommission
zwölf Berichte über die Fortschritte der Bewerberländer sowie einen Gesamtbericht
einschließlich der Beziehungen zur Türkei und Malta, das im September 1998 sei-
nen Beitrittsantrag wieder aufleben ließ.29 Grundlage der Neubewertung bildeten
die Kopenhagener Kriterien sowie die durch die Europäischen Räte sukzessive
akzentuierten Anforderungen, wie beispielsweise die administrativen Kapazitäten,
Umweltschutz, nukleare Sicherheit oder Justiz und Inneres.30 Die Kommission
sprach klar die besorgniserregende Verlangsamung der Reformprozesse in
Slowenien und der Tschechischen Republik an und lobte demgegenüber die
Fortschritte in Lettland (bezüglich marktwirtschaftlicher Strukturen und Rechts-
angleichung) sowie gute Ansätze in Litauen (wirtschaftliche Restrukturierung und
makroökonomische Konsolidierung) und der Slowakei (neue Lage nach den
Parlaments wählen im September 1998). Der Europäische Rat in Wien folgte den
Empfehlungen der Kommission und nahm zunächst keine Ausweitung der
Verhandlungen vor. Er merkte jedoch - in einer abgestuften Reihenfolge - die drei
Länder für eine Aufnahme in die erste Gruppe ab Ende 1999 bzw. im Laufe des
Jahres 2000 vor, sofern die Dynamik des Wandels anhielte und sich praktische
Erfolge der beschlossenen Maßnahmen zeigten. In allen mittel- und osteuropäi-
schen Bewerberländern werden die administrativen Kapazitäten zur sachgerechten
Anwendung des Acquis ab dem Beitrittsdatum als nicht ausreichend eingeschätzt.
Diese Schwäche zieht sich wie ein roter Faden durch die Lagebeurteilung der
Kommission. Sie wirft auch einen Schatten auf die ansonsten positiven Aussagen
über die Erfüllung der politischen Kriterien, zu nennen sind z.B. Funktionsdefizite
und Unterausstattung der Gerichte. Die Kommission sieht in Bulgarien und
Rumänien noch keine funktionsfähigen Marktwirtschaften, kritisiert jedoch auch
den exzessiven Staatsinterventionismus in der Slowakei und Defizite in der Privati-
sierungspolitik beispielsweise in Tschechien. Bezüglich der GASP stehen vor allem
noch nicht abschließend geklärte Grenzfragen, wie zwischen Slowenien und
Kroatien, auf der Problemliste sowie die nicht ratifizierten Grenzverträge zwischen
den baltischen Staaten und Rußland bzw. Weißrußland. Die Kommission beschei-
nigt den Ländern der ersten Gruppe sowie der Slowakei Aussichten auf eine mittel-
fristige Teilnahme an der dritten Stufe der WWU außerhalb der Eurozone. Ein Blick
auf die Übernahme des Acquis nach Sektoren zeigt Fortschritte bei Bildung, Tele-
kommunikation und Forschung und Entwicklung, denen Defizite in Kernbereichen
des Binnenmarktes wie Beihilfepolitik, Standards und Zertifizierung, Mehrwert-
und Verbrauchssteuer, Transport, Energie und Finanzkontrolle gegenüberstehen.
Das EP befaßte sich im Dezember 1998 überwiegend zustimmend mit den
Fortschrittsberichten der Kommission.31 Sie sind ein wichtiger Orientierungspunkt
für die Abfassung der Beitrittspartnerschaften, die die Kommission erstmals bis
März 1998 mit den Bewerberländern ausgehandelt hatte und im Herbst 1999 aktua-
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lisieren wird. Die Erfüllung der darin festgelegten kurz- und mittelfristigen
Prioritäten ist wiederum ein Gradmesser für Tempo und Qualität der
Acquisübernahme. Wesentlich konkreter sind die von den Bewerberländern ergän-
zend vorgelegten Nationalen Programme zur Anpassung an den Acquis, die die
Vorbereitungsschritte, wie die Übernahme von Richtlinien etc. detailliert auflisten.
Die Beitrittspartnerschaften werden künftig enger mit der Heranführungshilfe ver-
zahnt, sobald ab dem Jahr 2000 die beiden neuen Instrumente für die Agrar- und die
Strukturpolitik, SAPARD mit jährlich 520 Mio. Euro und ISPA mit 1.040 Mio.
Euro ergänzend zu PHARE (1.560 Mio. Euro) eingesetzt werden können.

Die analytische Prüfung des Acquis (Screening) ist für die pre-ins eine Vorstufe
zu den Verhandlungen. Seit dem 1. März ist das multilaterale in ein bilaterales
Screening übergegangen, das mit Ausnahme des Agrarkapitels bis Juli 1999 abge-
schlossen sein soll. Für die Vorreiterländer verlaufen Screening und Verhandlungen
parallel und bilateral, was ein intensiveres Eingehen auf die individuelle Situation
im Bewerberland ermöglicht. Bis Dezember 1998 waren 19 Kapitel durchgenom-
men worden, bis Ende Juli soll auch hier die Screening-Phase abgeschlossen sein.
Ein besonders schwieriges und nicht klar einzugrenzendes Feld stellt offenbar der
Besitzstand der Innen- und Justizpolitik einschließlich des Schengen-Acquis dar.
Kommission und Präsidentschaft führen gemäß ihren Kompetenzen gemeinsam die
Erläuterung des Acquis durch. Obwohl die EU ein großes Interesse an der punk-
tuellen Zusammenarbeit mit den MOEL hat, vor allem bei der Bekämpfung des
organisierten Verbrechens und illegaler Migration, sind Informationsfluß und
Transparenz noch beiderseits mangelhaft. Die Union hat entsprechend ihrer
gemeinsamen Aktion vom 29. Juni 1998 einen Evaluationsmechanismus für die
Acquisübernahme in diesem Bereich geschaffen. Eine Expertengruppe aus
Mitgliedstaaten und Kommission erarbeitet Länderanalysen, die sowohl die
Auswahl der Prioritäten für die Beitrittspartnerschaften als auch die Festlegung der
Verhandlungspositionen der Mitgliedstaaten erleichtern sollen.32

Die Verhandlungen mit Ungarn, Polen, Tschechien, Slowenien, Estland und
Zypern werden individuell geführt, jedoch im gleichen Takt, so daß das Feld bis-
lang zusammengeblieben ist und auch die Chefunterhändler der sechs Länder regel-
mäßig zu Gesprächen über den Verlauf und die Möglichkeiten eines abgestimmten
Verhaltens gegenüber Brüssel zusammenkommen. Bis Sommer 1999 waren von 31
Verhandlungskapiteln knapp die Hälfte aufgerufen und davon sieben (Polen und
Estland) bzw. acht (Tschechien, Ungarn und Slowenien) und zehn (Zypern) vorläu-
fig geschlossen worden: Kleine und Mittlere Unternehmen, Wissenschaft und
Forschung, Bildung, Industrie, Telekommunikation, Statistik, Verbraucher sowie in
einigen Fällen auch Fischerei, Außenbeziehungen, Zollunion und Kultur. Es han-
delt sich überwiegend um weniger komplexe Materien, weshalb die österreichische
und deutsche Präsidentschaft ein hohes Tempo vorlegen konnten. Problematische
Verhandlungskapitel, in denen die Kandidaten in der Regel auch Übergangsrege-
lungen beantragen, sind Außenbeziehungen, da die Kandidaten vor allem mit
Nachbarländern Freihandelszonen und andere präferentielle Handelsabkommen
geschlossen haben, die fortgelten sollen. Tschechien wünscht darüber hinaus die
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Beibehaltung der Zollunion mit der Slowakei. Generell beantragen die Länder
Flexibilität seitens der Kommission bei der Anwendung der Beihilferegelungen.
Polen wünscht eine großzügige Übergangsregelung für seine gegenwärtig 17
Sonderwirtschaftszonen (Kapitel Wettbewerb). Übergangsregelungen werden mit
Ausnahme Estlands für die Lizensierung pharmazeutischer Produkte verlangt
(Freier Warenverkehr).33 Unter österreichischer Präsidentschaft fanden
Verhandlungen erstmals auch auf Ministerebene (10.11.1998) statt, die deutsche
Präsidentschaft führte ebenfalls eine Sitzung auf Minister- (22723.6.1999) und
zwei auf Stellvertreterebene (19.4. und 19.5.1999) durch. Zuletzt klagten einige
Chefunterhändler, daß diese Sitzungen im liturgischen Stil abliefen und wenig
interaktiv seien. Die Union erweist sich erneut als schwieriger Verhandlungs-
partner, der durch die gemeinsame Position der 15 festgelegt ist und kaum Spiel-
raum für unmittelbare Reaktionen und Positionsveränderungen hat. Die EU setzt
weiterhin auf eine Erweiterung nach dem Lehrbuch und hofft, unter Einsatz der
Heranführungsinstrumente eine Zangenbewegung auszulösen, die die Kandidaten
vor dem Beitritt soweit wie möglich zu EU-konformen Leistungen zwingt.

Die Treffen der 15 mit den elf am Beitritts- und Verhandlungsprozeß beteiligten
Ländern wurden im Rahmen des Wiener Gipfels der Staats- und Regierungschefs
und auf Ministerebene fortgesetzt. So trafen sich die Minister für Soziales
(9.3.1999), Kultur und Audiovisuelles (15.9.1999), Umwelt (14.9.1998), Industrie
(16.11.1998) sowie die Minister für Innen- und Justizpolitik (23.9.1998 und
12.3.1999), um aktuelle und beitrittsbezogene Fragen zu besprechen. Gerade unter
den Bedingungen eines beweglichen Acquis können diese Zusammenkünfte, die
die Inklusivität des Beitrittsprozesses unterstreichen sollen, nützlich sein. Das
Europäische Parlament setzte mit dem Treffen der Parlamentspräsidenten der
Kandidaten am 10. November 1998 in Vilnius und in Sofia am 27. und 28. April
1999 sowie dem Treffen der Generalsekretäre (25.9.1998) die Gespräche mit den
Bewerberländern fort. Das Schicksal der Europa-Konferenz ist weiter ungewiß und
soll nach Vorlage eines für den Europäischen Rat in Helsinki erbetenen Berichtes
entschieden werden. Am 6. Oktober 1998 trafen erstmals die Außenminister der 26
Länder unter Hinzuziehung eines Vertreters der Schweiz, jedoch erneut ohne
Beteiligung der Türkei, unter dem Dach der Europa-Konferenz zusammen. Sie
erörterten Probleme der organisierten Kriminalität und der regionalen Kooperation
in der Umweltpolitik und führten einen politischen Dialog über die Lage im
Kosovo und Albanien. Auf dem Gipfel in Köln war es nicht gelungen, die Türkei,
wie von der neuen Bundesregierung offenbar intendiert, in den Kreis der
Kandidatenländer aufzunehmen. Die Kommission hatte noch im November 1998
die Singularität der Türkei als Bewerberland im Hinblick auf die Verletzung der
politischen Beitrittskriterien hervorgehoben.

Die Europäische Kommission legte bei der Präsentation ihres Vorschlages für
die Schaffung eines Stabilitätspaktes für Südosteuropa großen Wert darauf, dieses
Projekt nicht als Teil des Luxemburger Erweiterungsprozesses zu verstehen.
Vielmehr soll der von der Kommission vorgeschlagene Stabilitäts- und Assozi-
ierungsprozeß einschließlich des am 10. Juni 1999 beschlossenen Stabilitätspaktes

46 Jahrbuch der Europäischen Integration 1998/99



Erweiterung und Agenda 2000

den regionalen Ansatz von 1996 substantiell erweitern und mit neuer politischer
Priorität versehen.34 Wie mit Hilfe neuer Stabilitäts- und Assoziierungsabkommen
eine maßgeschneiderte Politik für die Region mit der Region zu erarbeiten ist, läßt
die politische Rhetorik des Sommers 1999 noch im dunkeln.

Ausblick

Das von den Beitrittsländern gewünschte Zieldatum für den Abschluß von
Verhandlungen könnte ausgerufen werden, sobald alle 31 Kapitel geöffnet worden
sind. Im Sinne der Schlußfolgerungen des Kölner Gipfels könnte dies im Laufe des
Jahres 2000 der Fall sein. Deutschland, das nach dem Regierungswechsel eine rea-
listische Erweiterungspolitik ankündigte, zieht dafür die Gipfel von Helsinki oder
Lissabon in Betracht. Für die meisten Mitgliedstaaten ist die Terminfrage jedoch
nicht akut. In Helsinki werden auch die Schlußfolgerungen bezüglich einer
Ausweitung der Verhandlungsgruppe und der nachdrücklichen politischen
Einbindung Bulgariens und Rumäniens gezogen. Der Erweiterungsprozeß ist zwar
nicht der von Frankreich gefürchtete Flug mit dem Autopiloten, sondern noch
immer eine Fahrt auf Sichtweite. Im zehnten Jahr nach dem Ende des eisernen
Vorhangs und der Demokratisierung in Mittel- und Osteuropa konkretisieren sich
die Chancen aber auch die Hindernisse der MOE-Länder auf ihrem Weg in die EU.
Im Fall der EU und der Kandidaten beeinträchtigen Handlungsdefizite die
Glaubwürdigkeit des propagierten strategischen Interesses an der Erweiterung
beziehungsweise dem Beitritt.
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